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S a t z u n g der Stadt Bensheim  
über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe, Zahl der 

Stellplätze oder Garagen und Abstellplätze für Fahrräder und die 
Ablösung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

 
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl. I 1992, S. 533) und der §§ 50, 87 Abs. I S. 1, Nr. 4 und Nr. 5 der 
Hessischen Bauordnung (HBO) vom 20.12.1993 (GVBl. I.S. 655), hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Bensheim am 18.05.1995 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Stellplatz- und Abstellplatzpflicht 

 
(1) Für das gesamte Gemarkungsgebiet der Stadt Bensheim einschl. der Stadtteile 

wird bestimmt, dass bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, nur errichtet werden dürfen, wenn Stellplätze oder 
Garagen für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie an einem geeigneten Standort und in geeigneter Beschaf-
fenheit hergestellt werden (notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze). 

 
(2) Wesentliche Änderungen von Anlagen nach Abs. 1 oder wesentliche Änderun-

gen in ihrer Benutzung stehen der Errichtung i.S. des Abs. 1 gleich. 
 
(3) Sonstige Änderungen von Anlagen nach Abs. 1 sind nur zulässig, wenn Stell-

plätze oder Garagen (und Abstellplätze) in solcher Zahl, Größe und Beschaffen-
heit hergestellt werden, dass sie die infolge der Änderung zusätzlich zu erwar-
tenden Fahrzeuge aufnehmen können. 

 
 

§ 2 
Größe der Stellplätze, Garagen und Abstellplätze 

 
(1) Einschließlich der Flächen für Zufahrten werden folgende Platzgrößen je Fahr-

zeug bestimmt, soweit nicht im Einzelfall ein geringerer Flächenbedarf nachge-
wiesen ist: 

 
1. Für 1 Personenkraftwagen oder 1 Lastkraftwagen bis zu 2,5 t Gesamtgewicht 

oder 1 Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen oder 1 Anhänger 

            je 18 m2 
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2. für 1 Lastkraftwagen von mehr als 2,5 t bis zu 10 t zulässiges Gesamtgewicht 
 oder 1 Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen 

       je 50 m2 
 
 

3. für 1 Lastkraftwagen von mehr als 10 t zulässigem Gesamtgewicht  

je 100 m2 
 

4. für 1 Lastzug mit einem Zugfahrzeug von mehr als 10 t zulässigem Gesamt-
gewicht oder 1 Sattelkraftfahrzeug oder 1 Gelenkomnibus  

je 150 m2 
 
(2) Bei Garagen sind bei der Aufstellfläche die Mindestinnenmaße nach entspre-

chenden technischen Vorschriften zu beachten. 
 
(3) Für Abstellplätze mindestens 1,2 m2 pro Fahrrad. 
 
 

§ 3 
Zahl der Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder 

 
(1) Die Zahl der zu schaffenden Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)und Ab-

stellflächen für Fahrräder bestimmt sich nach der dieser Satzung beigefügten An-
lage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. Abweichungen von diesen 
Richtwerten können bei im Einzelfall festgestellten Mehr- oder Minderbedarf an 
Stellplätzen nur mit Zustimmung der Stadt zugelassen oder gefordert werden. 
Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen ist der Stellplatzbedarf für den 
jeweiligen Nutzungsabschnitt gesondert zu ermitteln. Die Zahl der erforderlichen 
Stellplätze (und Abstellplätze) bemisst sich nach dem größten gleichzeitigen Be-
darf. 

 
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage zu dieser 

Ortssatzung nicht erfasst ist, richtet sich die Zahl der notwendigen Stellplätze 
nach dem Stellplatzbedarf.  

Die Richtwerte der Anlage zu dieser Ortssatzung für vergleichbare Nutzungen 
sind dabei heranzuziehen. 

 
(3) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils bei einem Wert der ersten Dezimalstelle 

ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden. 
 
(4) Sofern Garagen errichtet werden, gelten die gleichen Zahlen wie im Falle der 

Errichtung von Stellplätzen. 
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§ 4 
Beschaffenheit, Lage und Gestaltung der Stellplätze 

(und Abstellplätze für Fahrräder) 
 

(1) Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind auf dem Baugrundstück nachzu-
weisen, herzustellen und zu unterhalten. Stellplätze oder Garagen dürfen auch in 
zumutbarer Entfernung (höchsten 300 m Fußweg) vom Baugrundstück, Abstell-
plätze nur in unmittelbarer Nähe (höchstens 30 m Fußweg) auf einem geeigneten 
Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, 
hergestellt werden. 

 
(2) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar 

und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich sein; sie sind besonders 
zu kennzeichnen und dürfen nicht anderen als Besuchern überlassen werden.  

 
(3) Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind mit geeignetem luft- und wasser-

durchlässigem Belag zu befestigen, soweit nicht zum Schutz des Grundwassers 
andere Ausführungen erforderlich sind. 

 
(4) Stellplätze sind durch geeignete Räume, Hecken oder Sträucher abzuschirmen. 

Je 6 Stellplätze ist ein geeigneter Baum (Stammumfang mindestens 10 cm, ge-
messen in 1 m Höhe) mit einer unbefestigten Baumscheibe von 4 bis 6 m2 zu 
pflanzen und dauernd zu unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m2 befestig-
ter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den 
Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen einzelnen Stellplatzflä-
chen sind zu bepflanzen. 

 
(5) Die Oberfläche von Tiefgaragen, ist soweit sie nicht selbst als Einstellplatzfläche 

genehmigt ist, als Grünfläche zu gestalten, gärtnerisch anzulegen und zu unter-
halten. Flachdächer ebenerdiger Garagenanlagen über 100 m2 Nutzfläche sol-
len, soweit von der Konstruktion her möglich, begrünt werden. 

 
(6) Bei einer Anlage von mehr als 10 Fahrradabstellplätzen sind mindestens 25 % 

der Abstellplätze durch geeignete Überdachungen o.ä. vor Witterungseinflüsse 
zu schützen. 

 
 

§ 5 
Ablösevertrag 

 
(1) Für das gesamte Gemarkungsgebiet der Stadt Bensheim einschl. der Stadtteile 

wird bestimmt, dass die Verpflichteten unter Fortfall der Herstellungspflicht an die 
Stadt einen Geldbetrag zu zahlen haben, wenn die Herstellung von Stellplätzen 
oder Garagen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht oder nur unter 
großen Schwierigkeiten möglich ist (Stellplatzablösung). 
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(2) Für das Stadtgebiet einschl. der Stadtteile werden folgende Ablösungsbeträge 

festgesetzt: 
 
 Zone 1: 
 Gemarkungen Bensheim und Auerbach mit Wohnbebauung östlich der Darm-

städter Straße von der Gemarkungsgrenze Zwingenberg bis Rodensteiner Hof 
sowie östlich des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Altstadt Bensheim 
und östlich der Heidelberger Straße und von der B 3 

4.857,00 EURO 
 
 Zone 2: 
 Gemarkungen Bensheim und Auerbach mit Wohn- und Mischbebauung westlich 

der Darmstädter Straße sowie westlich der Rodensteinstraße und der Heidelber-
ger Straße bis zur Einmündung B 3 und Randzone zum innerstädt. Kernbereich 
(östlich bzw. nördlich der Rodensteinstraße sowie westlich der Promenadenstra-
ße, westlich der Neckarstraße zwischen "Am Rinnentor" und Mathildenstraße, 
südlich der Mathildenstraße und westlich der unteren Hauptstraße zwischen 
Mathildenstraße und Rodensteinstraße). 

3.988,00 EURO 
 
 Zone 3: 

Förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet für die Altstadt Bensheim-Mitte 

7.465,00 EURO 
 
 Zone 4: 

Wohn- und Mischbebauung in den Stadtteilen Fehlheim, Schwanheim, Langwa-
den, Hochstädten, Schönberg, Wilmshausen, Zell und Gronau. 

2.914,00 EURO 
 
 Zone 5: 

 Gewerbegebiete westlich der BAB 5 in der Gemarkung Bensheim sowie sonstige 
Gewerbeflächen bzw. gebiete in den Gemarkungen Bensheim und Auerbach lt. 
Bebauungsplan bzw. Baugebietscharakter. 

2.096,00 EURO 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Juni 1995 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die Satzung 
vom 10.05.1979 einschl. des 1. Nachtrages vom 18.12.1981 außer Kraft. 
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Bensheim, den 26. Mai 1995 
 
 
Der Magistrat der  
Stadt Bensheim 
 
Stolle, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
I. Grundsatzung 
 
 beschlossen am 18.05.1995 
 in Kraft getreten am 01.06.1995 
 veröffentlicht am 29.05.1995 / BA 
 
 
II. Nachträge 
 
1. Nachtrag 

beschlossen am 09.07.1998 
veröffentlicht am 15.07.1998 
in Kraft getreten am 01.08.1998 
geändert wurde §5 

 
2. Nachtrag 

beschlossen am 01.11.2001 
veröffentlicht am 27.11.2001 BA 
in Kraft getreten am 01.01.2002 
EURO-Anpassung  


